
 

 

Auszug aus der Handwerksordnung 

(HwO), § 37 II 
 

 

 

 

„Zur Gesellenprüfung ist auch zugelassen, wer 

nachweist, daß er mindestens das 

Eineinhalbfache der Zeit, die als Ausbildungs-

zeit vorgeschrieben ist, in dem Beruf tätig 

gewesen ist, in dem er die Prüfung ablegen will. 

Hiervon kann abgesehen werden, wenn durch 

Vorlage von Zeugnissen oder auf andere Weise 

glaubhaft dargetan wird, daß der Bewerber 

Kenntnisse und Fertigkeiten erworben hat, die 

die Zulassung zur Prüfung rechtfertigen. 

Ausländische Bildungsabschlüsse und Zeiten der 

Berufstätigkeit im Ausland sind dabei zu 

berücksichtigen. 


